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Änderungen im Tarifvertrag Leistungsvertrag
mit Santésuisse mit Gesundheitsdepartement
(HB) Ende Juni konnten die

Verhandlungen der
Zentralschweizer Spitex-Kantonalver-
bände mit Santésuisse
Zentralschweiz für das Jahr 2003/2004

abgeschlossen werden.

Wiederum waren verschiedene

Verhandlungsrunden nötig, um
über Anpassungen und

Änderungen des Vertrages zu
diskutieren. Schliesslich wurde man
sich einig, und folgende
Änderungen treten per 1. Januar 2003

in Kraft:

Artikel 10: Die Pflegemass-
nahmen werden nach
Zeitaufwand zu folgenden Ansätzen

entschädigt:

a) Bedarfsabklärung und

Beratung Fr. 6l.-/Std.

b) Massnahmen der
Untersuchung und Behandlung
Fr. 53.—/Std.

c) Massnahmen der Grundpflege

Fr. 45.-/Std.

Pro Patient und Quartal dürfen
für Rückfragen, Abklärungen
u.a. höchstens sechs Telefongespräche

mit dem Ansatz für
Bedarfsabklärung und Beratung
verrechnet werden. Der Zeitaufwand

ist in die Bedarfsabklärung
gem. Artikel 6 einzubeziehen.

Artikel 16: Der Vertrag ist
durch den einzelnen Spitex-
Verband oder Santésuisse
Zentralschweiz jeweils auf den
31. 12. eines Jahres, unter
Einhaltung einer sechsmonatigen
Kündigungsfrist, erstmals per
31. 12. 2004. kündbar.
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Beratung & Weiterbildung

6062 Wilen/Sarnen

Tel. 041 666 74 71

Fax 041 666 74 72

Weiterbildungsprogramm zu Themen und
Aufgaben der Hilfe und Pflege zu Hause
z. B. Pflegekonzepte, Qualitätsentwicklung und

Qualitätssicherung, Förderung der Selbstkompetenz,

Führung und Organisation, Finanzierung,

Auf spezifische Bedürfnisse zugeschnittene
Beratung, Begleitung und Weiterbildung
für Spitex-Organisationcn insgesamt sowie für
Personen mit Entscheidungs-, Führungs- und/oder

Ausfdhrungsfunktionen in der Spitex

Aktuelles Kursangebot und weitere Informationen

www.spitex-knowhow.ch oder Telefon 041 666 74 71

Im Altersleitbild des Kantons soll verankert werden,
dass zur Spitex sowohl die pflegerischen wie auch die

hauswirtschaftlichen Leistungen gehören.

(HB) Nach Auskunft des

Gesundheits- und Sozialdepartements

soll das Gesundheitsgesetz

des Kantons geändert und
die Vernehmlassung dazu noch
in diesem Jahr durchgeführt werden.

Gemäss Gesundheitsgesetz des

Kantons Luzern sind die
Gemeinden für die Hilfe und Pflege
zu Hause zuständig. Für den

Spitex Kantonalverband Luzern
ist daher von zentraler Bedeutung,

dass die Spitex als Dienst-
leisterin im pflegerischen und im
hauswirtschaftlichen Bereich im

neuen Gesundheitsgesetz verankert

wird. Sonst besteht die
Gefahr, dass die Gemeinden den

Eigenfinanzierungsgrad der
hauswirtschaftlichen Leistungen
als ungenügend erachten und

diese Leistungen aus finanziellen

Gründen gekürzt, wenn
nicht sogar gestrichen werden.

Eine Reduktion der Spitex auf
die pflegerischen Leistungen
kann jedoch nicht im Sinne des
Kantons Luzern sein. Auch im
Altersleitbild 2001 des Kantons
wird auf die Bedeutung der
Spitex als wichtiges Bindeglied
zwischen Spital und Heim
hingewiesen.

Zur Spitex gehören sowohl die

pflegerischen wie auch die
hauswirtschaftlichen Leistungen. Die
Minimalstandards der Kernleistungen

der Spitex müssen
definiert und verankert werden,
damit auch in Zukunft der sinnvolle

Einsatz von Spitex-Leistungen
hauswirtschaftlicher und pflegerischer

Art garantiert wird.

Luzerner Termine
Vorstandssitzungen:
Montag 9. September
Mittwoch 23. Oktober
Montag 28. Oktober

Kurse:
17. September

26. November

Tagung für Einsatzleiterinnen und

Hauspflegerinnen «Einführung in die
Psychiatrie» in St. Urban

Tagung für Haushelferinnen

Einführung in die Psychiatrie» in St. Urban
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